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Gleichstellung in Deutschland

Karin Zimmermann

Inhalt

1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
2 Statistische Befunde zur Chancenungleichheit in Forschung und Wissenschaft . . . . . . . . . . 377
3 Diskurse um die Inklusion von Exzellenz und Gender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
4 Gleichstellungsstandards im Kontext von New Public Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

4.1 Geld f€ur die Berufung von Professorinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
4.2 Quasi-Wettbewerb um die Reputation der DFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
4.3 Zielquoten ohne Sanktion und Verlust von Reputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

1 Einleitung

Der kognitive Widerstand gegen€uber dem Befund der Ungleichbehandlung von Männern
und Frauen ist gerade in der Wissenschaft groß. Die unzureichende Repräsentanz von
Frauen vor allem in den F€uhrungspositionen in Wissenschaft und Forschung gehört nach
wie vor zu den gravierendsten Defiziten der wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutsch-
land (WR 2007a, S. 39).

Mit diesen Feststellungen beschloss der Wissenschaftsrat seine „Empfehlun-
gen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“
(WR 2007a). Zu ihrer Vorbereitung und um die Dringlichkeit der Probleme auch
medienwirksam zu signalisieren, hatte der Wissenschaftsrat im November 2006
Entscheidungsträger aus Hochschulen und Forschungsorganisationen, der Wissen-
schafts- und Forschungspolitik sowie Expertinnen aus Geschlechterforschung und
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Gleichstellungspolitik zur Tagung „Exzellenz in Wissenschaft und Forschung. Neue
Wege in der Gleichstellungspolitik“ (WR 2007b) geladen. Das wichtigste Ergebnis
der Tagung war die „Offensive f€ur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern“ (WR 2007b, S. 151–165). Darauf verständigten sich die großen
Wissenschafts- und Forschungsorganisationen. Dazu gehören die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) und die vier außeruniversitären Forschungsorganisa-
tionen: die Fraunhofer (FhG) und die Max-Planck-Gesellschaft (FhG/MPG) sowie
die Helmholtz- und die Leibniz-Gemeinschaft (HGF/WGL). Sie verpflichteten sich
selbst, den Anteil von Frauen vor allem in den F€uhrungspositionen ihrer Organisa-
tionen im Zeitraum von f€unf Jahren deutlich anzuheben. F€unf Jahre später stellte der
Wissenschaftsrat fest, dass ihre „Offensive“ zwar erste Impulse gesetzt, zentrale
Ziele jedoch nicht erreicht habe. Vor allem fehle es der Entwicklung an Dynamik.
Der Wissenschaftsrat empfahl daher, die gleichstellungspolitischen Ziele „konkreter
als 2006 zu formulieren, €uberpr€ufbarer zu strukturieren und mit organisationsinter-
nen finanziellen Anreizen auszugestalten“ (WR 2012, S. 39).

Im Folgenden stehen die seit Mitte der 2000er-Jahre ergriffenen Aktivitäten der
Wissenschaftsorganisationen (DFG, WR und außeruniversitäre Forschungsorgani-
sationen) in der Konstellation mit den staatlichen Akteuren (Bund und Länder) im
Vordergrund. Die Wissenschaftsorganisationen wurden seit den 2000er-Jahren stär-
ker denn je als gleichstellungspolitische Akteure sichtbar, während sich die Gleich-
stellungspolitik im Wissenschaftsbereich seit den 1980er-Jahren bottom up, ausge-
hend von den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in den Hochschulen
entwickelte (Matthies und Zimmermann 2010; Blome et al. 2013). Hier stehen die
großen Wissenschaftsorganisationen als neue Akteure einer staatlichen Gleichstel-
lungspolitik im Wissenschaftsbereich und die gleichstellungspolitischen Effekte
ihrer Politik im Zentrum. Als empirisches Anschauungsmaterial dienen die beiden
Pakte zwischen Wissenschaft und Staat: die Exzellenzinitiative, der Pakt f€ur For-
schung und Innovation sowie das von Bund und Ländern aufgelegte Professorinnen-
Programm und die von der DFG implementierten forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards.

Im Ergebnis erweist sich die neue deutsche Wissenschaftspolitik der Gleichstel-
lung als der Versuch, internationale Standards einer inklusiven Exzellenz und eine
quasi-wettbewerbliche staatliche Gleichstellungspolitik zu integrieren (Zippel
et al. 2016).1 Dabei produziert sie Widerspr€uchlichkeiten und stößt an Grenzen,
die die fehlende Entwicklungsdynamik, die der Wissenschaftsrat den Wissenschaft-
sorganisationen bereits 2007 (s. o.) attestiert hatte, in die Zukunft verlängert. Erklä-
rungen daf€ur werden im Fazit organisationstheoretisch reflektiert. Die folgenden
statistischen Befunde sollen einige der bestehenden Defizite verdeutlichen, mit
denen jede Wissenschaftspolitik der Gleichstellung strukturell konfrontiert ist.

1Dieser Beitrag profitiert von meiner Forschungskooperation mit Kathrin Zippel und Myra Marx-
Ferree und der daraus hervorgegangenen Publikation „Gender Equality in German Universities:
Vernacularizing the Battle for the Best Brains“ (Zippel et al. 2016). Beiden Kolleginnen gilt mein
Dank. Die Verantwortung f€ur den Text liegt allein bei der Autorin.
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2 Statistische Befunde zur Chancenungleichheit in
Forschung und Wissenschaft

Befunde zur Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft in Deutschland
werden von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) regelmäßig als
„Fortschreibung des Datenmaterials zu den Frauenanteilen in Hochschulen und
außerhochschulischen Forschungseinrichtungen“ publiziert.

F€ur die letzten circa 20 Jahre (1993 bis 2012) weist die GWK-Statistik f€ur die
deutschen Hochschulen von den Studienabschl€ussen bis zur Professur zum Teil
erhebliche Anstiege der Frauenanteile aus (vgl. Abb. 1). Das gilt insbesondere f€ur
Promotionen. Zwischen 1993 und 2012 stieg der Frauenanteil an den Promovierten
von knapp 29 auf gut 45%. Der Promotionsanteil dient der Gleichstellungspolitik,
z. B. entsprechend dem Kaskaden-Modell (vgl. 4.3), oft als Richtschnur f€ur die
Steigerung der Anteile bei den Postdoc-Positionen (z. B. Habilitation) und bei den
Professuren. Auch hier waren in den letzten 20 Jahren Anstiege zu verzeichnen.
Dennoch besteht das gravierende Defizit der geringen Frauenanteile bei den Profes-
suren an den deutschen Hochschulen wie auch in den F€uhrungspositionen der
außeruniversitären Forschungsorganisationen fort. Auch in den außeruniversitären
Forschungsorganisationen lag der Frauenanteil an den Promovierten 2012 bei etwa
45% (GWK 2014a, S. 29, 31), in den F€uhrungspositionen hingegen bei 19,8%
(MPG), 15,8% (WGL), 12,7% (HGF) und nur 4,0% (FhG).

Mit diesen vergleichsweise geringen Frauenanteilen an der Spitze der deutschen
Wissenschaft steht der latecomer Deutschland vor allem im forschungspolitischen
Kontext der Europäischen Union (EU) seit Jahren in der Kritik. Die seit 2009 von
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Abb. 1 Frauenanteile im Karriereverlauf 1993 und 2012, Deutschland, nur Hochschulen. Quelle:
GWK 2014a, S. 10 und Tab. 4.1, eigene Darstellung

Neue Wissenschaftspolitik der Gleichstellung in Deutschland 377



der EU im Ländervergleich publizierten She Figures (zuletzt EC 2012) weisen einen
Frauenanteil von durchschnittlich 33% am europäischen Forschungspersonal insge-
samt aus. Deutschland (25%) gehört mit Luxemburg (21%) und den Niederlanden
(26%) zu den Schlusslichtern (EC 2012, S. 26, Abb. 1.6).

Obwohl sich die Frauenanteile in der EU wie auch hierzulande in den Qualifika-
tionsstufen vor der Professur langsam erhöht haben, öffnet sich im wissenschaftli-
chen Karriereverlauf zwischen Männern und Frauen nach wie vor eine Schere.
Die scherenförmige Auseinanderentwicklung vom Studium €uber die Qualifikations-
phasen bis zur Professur zeigt die strukturelle vertikale Segregation an, die in Abb. 2
im Durchschnitt der EU 27-Staaten im Vergleich der Jahre 2002 und 2010
dargestellt ist: von den Studienabschl€ussen €uber die Promotion (ISCED 6 Graduates)
bis zur höchstdotierten Professur (Grade A) nimmt die Unterrepräsentanz der
Frauen zu. Während ihr Anteil bei den Promovierten (ISCED 6 Graduates)
2010 im EU 27-Durchschnitt bei 46% lag, betrug der Anteil bei den Grade A (das
sind in Deutschland die W3/C4-Professuren) nur noch 20% (EC 2012, S. 88,
Abb. 3.1).

Neben dieser vertikalen verläuft eine horizontale, geschlechtsspezifische Segre-
gationslinie zwischen den Fächern. Bei z. T. großen Unterschieden zwischen den
Fächern stellt sich auch die horizontale Segregation in Deutschland (vgl. BuWiN
2013, S. 243–249) und in der Europäischen Union strukturähnlich dar: In den
Geistes- und Sozialwissenschaften liegen die Frauenanteile generell höher als in
den MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften,
Technik). Zum Beispiel lagen im EU-Durchschnitt die Frauenanteile (2010) bei
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den Grade A Positionen (Professuren) in den Geisteswissenschaften bei 28,4%, in
den Sozialwissenschaften bei 19,4% und in MINT-Bereich bei nur knapp 8%
(EC 2012, S. 6).

Mit beiden strukturellen Defiziten, der geschlechtsspezifischen horizontalen und
der vertikalen Segregation, ist jede Wissenschaftspolitik der Gleichstellung in ganzer
Breite konfrontiert. Dabei war und ist sowohl f€ur die EU wie auch f€ur die deutsche
Gleichstellungspolitik im Wissenschaftsbereich eine Fokussierung auf MINT und
damit nicht zuletzt die Ausklammerung von Defiziten in den anderen Bereichen
festzustellen. Den forschungspolitischen EU-Akteuren gelten die geringen Frauen-
anteile in MINT als ein ausschlaggebender Faktor, der die globale Konkurrenz-
fähigkeit der Wissensökonomien und damit den Aufbau des Europäischen For-
schungsraums wesentlich begrenzt (EC 2012, S. 6, 90). Die Aufforderung der EU
zur Mobilisierung der human resources und die Botschaft insbesondere an die
latecomer unter den EU-Mitgliedstaaten lautet daher sehr klar: „policies and incen-
tives are needed to fasten the pace of women’s catching-up“ (EC 2012, S. 87).

3 Diskurse um die Inklusion von Exzellenz und Gender

Das Ziel einer effizienten und effektiven Nutzung des „weiblichen“ Forschungs-
potenzials zum Aufbau des europäischen Forschungsraums verbanden die EU-
Akteure bereits seit der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre mit einem politischen
Diskurs um „excellence through mainstreaming gender equality“ (EC 2000, 2005,
2014) und wurden damit zu einem Treiber der Entwicklung (Abels 2012; Zimmer-
mann und Metz-Göckel 2007). Diskurse der Exzellenz unter dem Einschluss von
Gender (Equality) spielten in Deutschland bis Mitte der 2000er-Jahre noch keine
Rolle. Das änderte sich erst mit der Exzellenzinitiative seit etwa 2005. Dadurch
erhielt die Wissenschaftspolitik der Gleichstellung in Deutschland entscheidende
Anstöße, Impulse aus dem europäischen und internationalen Diskurs um die Inklu-
sion von Exzellenz and Gender (Equality) aufzunehmen.

Exzellenz-Diskurse sollen erstens zumWettbewerb anspornen, z. B. um das beste
unter den Zukunftskonzepten der deutschen Exzellenz-Universitäten; zweitens bie-
ten sie Gelegenheiten, normative Ziele wie die Gleichstellung von Frauen und
Männern in Forschung und Wissenschaft in Veränderungsprozesse einzuspeisen.
Und zwar dann, wenn internationale Inklusionsdiskurse von wissenschaftlichen
Organisationen, präzise: von den großen Forschungsförderorganisationen aufgegrif-
fen werden, die in den nationalen wissenschaftspolitischen Systemen etabliert und
gesellschaftlich anerkannt sind (Zippel et al. 2016). Diese Rolle der Impulsgeberin
spielte auch in Deutschland die DFG.

Mit dem internationalen ist dem deutschen Gender- und Exzellenz-Diskurs
gemeinsam, dass der Gleichstellung bzw. Chancengleichheit eine „strukturelle
Funktion“ zugeschrieben wird. Sie zielt „aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive
auf generelle Änderungen im System ab, die es erlauben, das Kreativitäts- und
Innovationspotenzial der Gesellschaft maximal auszuschöpfen und nicht nur auf
die Hälfte des Talentpools zur€uckzugreifen“ (WR 2007a, S. 7). Auch in Deutschland
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wurde die „unzureichende Beteiligung von Frauen am wissenschaftlichen Erkennt-
nisprozess“ als ein „Effizienz- und Exzellenzdefizit“ kritisiert (z. B. HRK 2006 zit.
n. DFG 2008) und von der DFG aufgegriffen: Unter dem Gesichtspunkt der Effizi-
enz verspreche eine „erfolgreiche Gleichstellungsstrategie [. . .] einen erheblichen
Mehrwert“, wenn „Talente aus einer größeren Grundgesamtheit geschöpft“ werden
können (DFG 2008).

Auf das Defizit einer zu kleinen Grundgesamtheit aus Wissenschaftlerinnen in
den f€ur die Förderung des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses entscheidenden
Positionen hatten die internationalen Gutachterinnen in den Anträgen der Univer-
sitäten zur Förderung als Exzellenzuniversität (wie von Exzellenzclustern und Gra-
duiertenschulen) hingewiesen. Die internationalen Gutachter fanden kaum Wissen-
schaftlerinnen unter dem die Forschung leitenden Personal (zur Unterrepräsentanz
von Wissenschaftlerinnen in der Exzellenzinitiative vgl. Engels et al. 2015) und
attestierten der deutschen Exzellenzinitiative zwei große Defizite: bei der Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft und einen Mangel an Inter-
nationalität der deutschen Wissenschaft. Dem folgte die Schelte des damaligen
Präsidenten der DFG und dessen Aufforderung an die Universitätspräsidenten,
„konkrete Ziele und positive Maßnahmen zu ergreifen, damit die deutsche Wissen-
schaft auf das Niveau der internationalen Spitzenuniversitäten aufschließen kann“
(Winnacker 2006). Unter dem Internationalisierungsdruck war dies ein deutliches
Signal gegen den „kognitiven Widerstand“ (WR 2007a, S. 39), Befunde der
Ungleichbehandlung und Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft auch
in Deutschland endlich zur Kenntnis zu nehmen. Als Gegenmaßnahme beschloss die
DFG mit den „Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ eine „selbstver-
pflichtende Gleichstellungsstrategie“ (DFG 2008), f€ur deren Konkretisierung und
Umsetzung die DFG-Mitgliedshochschulen selbst verantwortlich sind.

4 Gleichstellungsstandards im Kontext von New Public
Management

Als wissenschaftspolitischer Akteur agierte die DFG zu dem Zeitpunkt nicht nur im
Rahmen der Umsetzung der Exzellenzinitiative an den Hochschulen, sondern war,
wie auch die vier außeruniversitären Forschungsorganisationen (FhG, HGF, MPG,
WGL), seit 2005 in den Pakt f€ur Forschung und Innovation mit den politischen
Akteuren aus Bund und Ländern eingebunden. Mit ihren „Forschungsorientierten
Gleichstellungsstandards“ (DFG 2008) €ubernahm die DFG eine Vorreiterrolle und
hätte damit auch f€ur die anderen Pakt-Organisationen neue Standards setzen können.

Die „forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG (DFG 2008)
rekurrieren auf Normen einer modernen, international darstellbaren Wissenschafts-
politik der Gleichstellung mit vier Merkmalen: Kompetenz, Durchgängigkeit, Trans-
parenz, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsorientierung.

– Kompetenz steht in den forschungsorientierten DFG-Gleichstellungsstandards
zentral f€ur wissenschaftliche Organisationen und ihr wissenschaftliches Personal.
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Ihre Qualität bestimmt sich durch die „nachpr€ufbare Absicherung der Kompetenz
zur vorurteilsfreien Begutachtung“ von Personen und ihren wissenschaftlichen
Leistungen, im Hinblick auf geschlechts- und diversitätsbezogene Aspekte in der
Forschung sowie die Vermeidung von Verzerrungseffekten durch geschlechts-
bezogene Stereotypisierungen (gender bias) Moderne wissenschaftliche Organi-
sationen zeichnen sich entsprechend dadurch aus, „konkrete Maßnahmen zu
ergreifen, um dies zu sichern“, indem eine „Vielfalt von Forschungsperspektiven
(Diversity)“ gefördert und dadurch „die blinden Flecken zur Bedeutung von
Gender in den Forschungsinhalten und -methoden beseitigt werden können“
(DFG 2008).

Entgegen dem bisherigen wissenschafts- und gleichstellungspolitischen Dis-
kurs, in dem argumentiert wird, dass die Ber€ucksichtigung von Gender der
Qualität der Erkenntnisprozesse und ihren Resultaten schade und dadurch der
Objektivität und (Geschlechts-)Neutralität von Wissenschaft, darf der Kom-
petenz-Standard als besonders fortschrittlich (modern) gelten. Denn er räumt
ein, dass es in der Wissenschaft auch unfaire Wettbewerbsbedingungen, peer
reviews, Personalauswahlen etc. gibt, die auf subtile Diskriminierungen aufgrund
des sozialen Geschlechts zur€uckgef€uhrt werden können. Zu diesem internationa-
len Forschungsstand hat die DFG 2012 eigens eine Expertise eingeholt (Ranga
et al. 2012; DFG 2012). Der Kompetenz-Standard bricht die strukturelle Bedeu-
tung von Wissenschaft f€ur die Gesellschaft bis auf die Forschung (Inhalte und
Methoden) und auf die wissenschaftliche und persönliche Kompetenz von Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen herunter und fordert dazu auf, erstens
sensibel f€ur Verzerrungseffekte im eigenen Forschungshandeln und in der alltä-
glichen Praxis (z. B. bei der Nachwuchsrekrutierung) zu sein, sowie zweitens
konkrete (Gegen-)Maßnahmen aktiv zu ergreifen.

– Der DFG-Standard der Durchgängigkeit sieht vor, Gleichstellung in die Verfah-
ren der Qualitätssicherung zu integrieren. Er adressiert die Leitung und das
Management wissenschaftlicher Organisationen, alle Steuerungsmaßnahmen im
Hinblick auf Gleichstellung zu pr€ufen und eine Gleichstellungsorientierung sys-
tematisch zu ber€ucksichtigen, bei Personalmaßnahmen, Organisationsentwick-
lung, strategischen, ressourcen- und personenbezogenen Entscheidungen etc.

– Der Standard der Transparenz soll die wissenschaftlichen Einrichtungen in die
Lage versetzen, „eigene Ziele f€ur die Erreichung echter Gleichstellung“ nicht nur
zu definieren sondern auch zu realisieren.

Transparenz bezieht sich auf die fortlaufende Erhebung von Daten auf allen
Ebenen der Organisation und Stufen der wissenschaftlichen Laufbahn. Bezugs-
größe soll dabei das sogenannte Kaskaden-Modell wissenschaftlicher Karrieren
sein. Es kn€upft an die geschlechterdifferenten Segregationslinien an (vgl. Abb. 1
und 2) und nimmt den Frauenanteil der jeweils niedrigeren Karrierestufe als
Richtschnur f€ur die Erhöhung der Frauenanteile in der jeweils nächsten Stufe.

– Der Standard der Wettbewerbs- und Zukunftsorientierung fordert, f€ur die Verein-
barkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere f€ur Männer und Frauen zu
sorgen, dabei individuelle Lebensentw€urfe zu ber€ucksichtigen und veralteten
Rollenstereotypen entgegenzuwirken. Auch hier werden fairer Wettbewerb und
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ein faires peer review gefordert sowie „eingedenk der EU-Standards“ die Betei-
ligung von Wissenschaftlerinnen an Verfahren der Wissenschafts- und For-
schungsförderung, insbesondere an denen der Begutachtung von Forschungs-
förderanträgen an die DFG.

Hiermit wird die Kritik der internationalen Gutachterinnen und Gutachter der
Exzellenzinitiative aufgenommen und mit dem Standard der Wettbewerbs- und
Zukunftsorientierung explizit an EU-Standards angeschlossen, zu denen ebenfalls
die Norm eines fairen peer review und die Rekrutierung von Wissenschaftlerinnen
als Gutachterinnen, z. B. in den Forschungsrahmenprogrammen der EU, zählen.

In der EU-Forschungsförderpolitik wurden diese Standards mit dem 6. For-
schungsrahmenprogramm (2002–2006) erstmals implementiert (vgl. Zimmermann
und Metz-Göckel 2007; Zimmermann 2010) und seither weiterentwickelt. Die
Leitbilder, die die EU-Standards und die DFG-Gleichstellungsstandards transportie-
ren, ähneln sich einerseits, andererseits unterscheiden sie sich. Während der
DFG-Standard der Wettbewerbs- und Zukunftsorientierung z. B. auch individuelle
Lebensentw€urfe zur Geltung bringen will, ist Wettbewerb auf EU-Ebene stärker an
dem Leitbild des New Public Management exzellenter Forschungsorganisationen
orientiert, die sich entlang politischer Zielvorgaben (Zielvereinbarungen) im Rah-
men einer organisationsinternen hierarchischen Selbststeuerung mit professionellen
Leitungsrollen selbst managen und auf Quasi-Märkten um die effiziente und effek-
tive Allokation von „Humanressourcen“ (Forschungspersonal, Studierende etc.)
konkurrieren. Gleichwohl adressiert auch die DFG mit dem Standard der Durch-
gängigkeit die Organisationsleitung und fordert ein professionelles Management
sowie den Einsatz administrativer Instrumente, welche dann Transparenz durch
permanente Datenerhebungen und -publiktionen etc. herstellen sollen.

Die Ähnlichkeiten bestehen nicht zufällig. In der politikwissenschaftlichen
Governance-Forschung werden Ähnlichkeiten im Ländervergleich mit einer inter-
nationalen „policy diffusion €uber mimetischen und normativen Isomorphismus“
erklärt (Schimank 2015; Meyer und Rowan 1977; Meyer und Scott 1983). Das
heißt, €uber die Diffusion von Umsetzungsstrategien anderer Länder durch die
wechselseitige Beobachtung und das Kopieren dessen, was jeweils als Vorbild
bzw. Erfolgsmodell adaptiert wird. Mit dem Konzept der internationalen policy
diffusion lassen sich auch die Ähnlichkeiten und die in den Ländern doch unter-
schiedlichen Umsetzungstrategien von Gleichstellungspolitiken verstehen.

Wie das New Public Management, so ist auch Gender Mainstreaming eine
transnationale politische Strategie. Gender Mainstreaming wurde von den Vereinten
Nationen (UN Frauenkonferenz Beijing 1995) als eine top down zu implementie-
rende Gleichstellungspolitik konzipiert. Mit dem Amsterdamer Vertrag von der EU
angenommen (1997) und von der damaligen Generaldirektion Forschung im 6. For-
schungsrahmenprogramm (2002–2006) erstmals angewandt, diffundierte Gender
Mainstreaming in die EU-Staaten (EC 2014). Als top down-Strategie beinhaltet
Gender Mainstreaming u. a. die ex ante-Pr€ufung von auch negativen Effekten
gleichstellungspolitischer Programme. Dies wurde bis heute in keinem Land und
auch nicht auf EU-Ebene konsequent umgesetzt, f€uhrte aber zu Adaptionen gleich-
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stellungspolitischer Strategien bzw. Instrumente (Meier und Celis 2011; Nielsen
2014; Aulenbacher et al. 2015). Zu den die Ähnlichkeiten verursachenden Adapa-
tionen im Kontext des transnationalen New Public Management gehören:

– die administrativen Instrumente der permanenten Datenerhebung und -samm-
lung, Kennzahlen, Indikatoren, Monitoring, Rankings, Ratings, Evaluationen
etc.;

– eine Art informeller Wettbewerb in Sachen Gleichstellung, wie es der deutsche
Wissenschaftsrat (WR 2007a, S. 36) formulierte;

– dass politische Akteure nicht durch staatliche, gleichstellungspolitische Vorgaben
direktiv eingreifen, sondern indirekt €uber die Errichtung von Quasi-Märkten mit
dem Kalk€ul der Steigerung von Effizienz und Effektivität im Wettbewerb
(z. B. zwischen Organisationen);

– das Pendant zur indirekten gleichstellungspolitischen Steuerung bzw. Gover-
nance: derManagerialism bzw. die „unternehmerische Hochschule“ (vgl. Kreissl
et al. 2015; Riegraf und Weber 2013; Binner et al. 2013; Nielsen 2014; Teelken
und Demm 2013; Slaughter und Lesslie 1999).

Elemente davon finden sich verstreut in allen hier betrachteten, seit Mitte der
2000er-Jahre implementierten Programmen: beim Professorinnen-Programm von
Bund und Ländern (4.1), bei der Umsetzung der Gleichstellungsstandards der
DFG (4.2) und bei der Definition von Zielquoten zur Erhöhung der Frauenanteile
in den außeruniversitären Forschungsorganisationen (4.3).

4.1 Geld für die Berufung von Professorinnen

Das Professorinnen-Programm von Bund und Ländern wurde erstmals mit der
Bund-Länder-Vereinbarung 2007 f€ur einen Zeitraum von f€unf Jahren (2008–2012)
beschlossen und 2012 bis 2017 fortgeschrieben (BMBF 2012, BMBF-Homepage
mit aktualisierten Informationen): Wenn Hochschulen erstmals eine Wissenschaft-
lerin auf eine unbefristete W2- oder W3-Professur berufen, wird die Stelle f€ur
maximal f€unf Jahre vom Bund und den Ländern finanziert.

Die Intention der gezielten Berufung von Frauen auf Professuren repräsentiert
insofern einen neuen Politikansatz, als dass Gleichstellung bzw. Chancengleichheit
durch quantitative Veränderungen erreicht werden sollen, die zudem materiell
belohnt werden. Damit lässt sich das Professorinnen-Programm auch als eine Ant-
wort auf die aktuellen Anforderungen aus der EU-Forschungspolitik verstehen, die
(im EU-Durchschnitt) besonders geringen Frauenanteile an der Spitze der deutschen
Wissenschaft merklich zu steigern und dabei wettbewerbliche Mechanismen einzu-
bauen. Zugleich hält das Programm an dem traditionellen Terminus der Frauen-
förderung fest, was historisch in der seit Mitte der 1980er-Jahre erfolgten Instituti-
onalisierung von Frauenbeauftragten an den deutschen Hochschulen (Blome
et al. 2013; Matthies und Zimmermann 2010) begr€undet und mit der Erfahrung
verbunden ist, dass bei einer weit verbreiteten Frauenförderrhetorik die tatsächliche
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Integration der Frauen in die Wissenschaft auch in den 1990er-Jahren marginal blieb
(Wetterer 1994).

Gleichstellungsrechtlich ist das Professorinnen-Programm eine „personenbezo-
gene“ und zugleich „strukturorientierte Maßnahme“, da Frauenförderung an struk-
turelle Gleichstellungsmaßnahmen gekoppelt ist, indem ein Gleichstellungskonzept
gefordert wird, in dem die Hochschulen strukturelle, organisationsbezogene Aktivi-
täten zusagen (Baer 2009, S. 43). Beide Programmelemente, Gleichstellungskon-
zepte und die Besetzung von Professuren mit Frauen, sind normative, an die
Hochschulen von außen herangetragene Erwartungen, Gleichstellung als strategi-
sche Leitungsaufgabe zu definieren und in die hochschulinternen Steuerungsinstru-
mente des New Public Management zu integrieren. So fordert das Professorinnen-
Programm z. B., dass die Gleichstellungskonzepte eine quantitative Situations- und
Defizit-Analyse enthalten (ähnlich dem DFG-Standard der Transparenz), die Gleich-
stellungsziele in der Personalentwicklung verankert sein sollen, es Zielvereinbarun-
gen (zwischen Hochschulleitung und Fakultäten) sowie ein Qualitätsmanagement
gibt, und dass die Leitung f€ur die Umsetzung verantwortlich ist (ähnlich dem
DFG-Standard der Durchgängigkeit).

Die Vorlage von Gleichstellungskonzepten und ihre positive Bewertung durch ein
Expertengremium (aus Wissenschaft, Hochschulleitung und Hochschulpolitik)
waren die Eintrittskarte in den Wettbewerb um die Fördergelder aus dem Programm.
Weiterhin galt das Prinzip first come – first served (Windhundprinzip), bei dem ein
Stichtag den entscheidenden Ausschlag f€ur die materielle Förderung gibt. Hier war
es das Datum der Rufannahme durch die zu fördernde Professorin. Die damit
beabsichtigte Beschleunigung der Berufungsverfahren, die bekanntlich Jahre dauern
können, brachte einen Wettbewerb um die schnellsten Berufungen in Gang. Im
Ergebnis profitierten die großen Universitäten und die großen Fachhochschulen
mit vielen laufenden Berufungsverfahren. Festzustellen war außerdem, dass die
Hochschulen durch den anteiligen Finanzierungsmodus in ein Finanzierungsgeflecht
aus Bundes- und Landesmitteln eingebunden wurden und dabei noch Eigenmittel
aufwenden und weitere Drittmittel, bei generell großer und an den Hochschulen
steigender Drittmittelkonkurrenz, einwerben mussten, damit sie die in den Gleich-
stellungskonzepten in Aussicht gestellten Aktivitäten zur strukturellen Förderung
von Gleichstellung finanzieren konnten (Zimmermann 2012, S. 51). Unter diesem
Gesichtspunkt der verschärften Konkurrenz um Geld f€ur Gleichstellung war das
Professorinnen-Programm, ganz im Sinne seiner Erfindung, ein Erfolg (hier kann
nur die Umsetzung zwischen 2008 und 2012 beurteilt werden).

Im Ergebnis wurden zwischen 2008 und 2012 gut 260 „Professorinnen-Vorha-
ben“ an 109 Hochschulen gefördert (an 56 Universitäten, 48 Fachhochschulen und
f€unf k€unstlerischen Hochschulen). Dabei hatten insgesamt 152 Hochschulen Gleich-
stellungskonzepte eingereicht, wovon 124 Konzepte von dem Expertengremium als
förderungsfähig bewertet wurden. Das entsprach einer Erfolgsquote von 81,6%
(Zimmermann 2012, S. 20). Diese sehr hohe Erfolgsquote relativiert die wettbe-
werblichen Effekte des Programms wiederum deutlich. Sie spricht weniger f€ur
Wettbewerb mit klaren, nachpr€ufbaren Qualitätskriterien der von den Hochschulen
als Eintrittskarte vorgelegten Gleichstellungskonzepte als f€ur ein Wettrennen um die
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Fördergelder nach demWindhund-Prinzip. Das Verfahren schuf aber eine Art Quasi-
Markt f€ur die möglichst schnelle Abschöpfung des aktuell berufungsfähigen Poten-
zials an (habilitierten) Frauen.

4.2 Quasi-Wettbewerb um die Reputation der DFG

Anders als beim Professorinnen-Programm ging es bei der Implementation der
„forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG an den Hochschulen
nicht primär um materielle Ressourcen, sondern um die Zuschreibung der wissen-
schaftlichen Reputation, dem höchsten Gut wissenschaftlicher Gemeinschaften.
Analog dem Verfahren beim Professorinnen-Programm reichten die Hochschulen
auch bei der Umsetzung der DFG-Standards (ab 2009) Gleichstellungskonzepte ein
und es wurde zu deren Begutachtung eine Expertengruppe eingesetzt, bestehend aus
Rektoren bzw. Präsidentinnen sowie Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich der
Bildungs-, Wissenschafts- und Geschlechterforschung (zu Verfahren und Ergebnis-
sen vgl. die DFG online Dokumentation). Die Expertengruppe entwickelte ein Vier-
Stadien-Modell zur Bewertung des Grades der Umsetzung der DFG-Standards an
den Hochschulen (vgl. Abb. 3).

In dem Ergebnis (2013) wird Dynamik kaum deutlich, da es, wie in ratingartigen
Verfahren eigentlich €ublich, z. B. die Möglichkeit, sich zu verschlechtern, so gut wie
nicht gab. Ein Quasi-Wettbewerb fand hier dennoch statt: auf der symbolischen
Ebene der Reputation, die eine maximale Anerkennung durch die DFG bieten und
sich wieder in materielle Ressourcen (Fördergelder) transformieren kann (Simon
2013, S. 60, 2011).

Die DFG selbst sah das Ergebnis als erfolgreiche Umsetzung ihres Durchgängig-
keits-Standards: Die fast durchgängige Wahrnehmung von Gleichstellung als Lei-
tungsaufgabe sowie die Stärkung der strategischen Bedeutung von Gleichstellung
seien erreicht worden. Unter dem Gesichtspunkt erhöhter Frauenanteile hingegen

Stadium Zugeordnete Hochschulen

���� ����

(1) Erste Schritte zur Umsetzung wurden eingeleitet 10 0

(2) Einige erfolgversprechende Maßnahmen sind bereits

etabliert, weitere befinden sich noch in der Planung

20 19

(3) Ein überzeugendes Gesamtkonzept ist überwiegend bereits

implementiert

21 19

(4) Ein bereits erfolgreich etabliertes Konzept wird weitergeführt

und durch weitere innovative Ansätze ergänzt

12 22

Abb. 3 Stadien der Umsetzung der „forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG
2010 „Erstberichte“ und 2013 „Abschlussberichte“. Quelle: http://www.dfg.de/foerderung/grundla
gen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/forschungsorientierte_standards/umsetzungsprozess/
index.html#micro29007360, eigene Darstellung
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schnitten die Hochschulen, aus Sicht der DFG, nicht gut ab. In der Konsequenz
beschloss die DFG 2013 eine „Weiterentwicklung“ der Implementation ihrer Gleich-
stellungsstandards, indem sie ab 2014 die „tatsächliche Entwicklung der Frauenan-
teile“ fokussierte.

Damit erfolgte eine Zäsur: Die Berichterstattung zur Umsetzung der Gleichstel-
lungskonzepte an den Hochschulen und das 2010 begonnene DFG-Rating wurden
ausgesetzt und erst 2017 sollte €uber das weitere Verfahren der Implementation der
DFG-Standards erneut beschlossen werden. Die seitens der DFG als Weiterentwick-
lung bezeichnete Zäsur kommt faktisch einer Unterbrechung der 2008 begonnenen
DFG-Standardpolitik gleich, wenn sie nicht sogar ihre Beendigung bedeutet, was
sich 2017 zeigen wird.

Bis dahin wurde eine zweite Phase der Umsetzung der Standards (2014 bis 2017)
eingeläutet, in der der Schwerpunkt auf den Transparenz-Standard verlagert wurde:
fortlaufend Daten auf allen Ebenen der Organisation und Stufen der wissenschaft-
lichen Laufbahn zu erheben und zu veröffentlichen. Daf€ur wurde ab 2014 ein
„zielquotengesteuertes Chancengleichheits-Monitoring“ eingerichtet (DFG 2014) –
mit einem DFG-internen Monitoring und einer jährlichen Abfrage der Frauenanteile
bei den Hochschulen durch die DFG.

– Das DFG-interne Monitoring beschränkt sich auf diejenigen DFG-Förderver-
fahren, bei denen die Hochschulen Antragsteller sind (z. B. DFG-
Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs), die der DFG den Status
quo und ihre Ziele zur Erhöhung der Frauenanteile in den Forschungsverb€unden
berichten. Dass hier das Management der Hochschulen und nicht die Professio-
nellen (einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen) die Verantwortung
€ubernehmen, könnte k€unftig „ein gewisses Sanktionspotenzial“ (Simon 2013,
S. 60) mit sich bringen.

– Zu der jährlichen Abfrage der Frauenanteile bei den Hochschulen berichtete die
DFG im Rahmen der Pakt-Monitoring-Berichte umfassender (f€ur 70 DFG-
Mitgliedshochschulen) erstmals f€ur das Berichtsjahr 2014 (vgl. GWK 2015, Pakt
Monitoring-Bericht der DFG, S. 35–37; DFG Förderatlas 2015). Berichtet wer-
den die realen und die erwarteten Frauenanteile f€ur das hauptberuflich tätige
wissenschaftliche und k€unstlerische Personal an den Hochschulen sowie f€ur die
Professuren. Die Abbildungen in Form von Balkendiagrammen stellen Transpa-
renz i. d. S. her, dass sich die quasi selbsterklärende Anschaulichkeit der Balken
durchaus f€ur ein naming and shaming eignet, das die schlechten von den guten
Hochschulen mit hohen Frauenanteilen trennt.

Sobald im Ergebnis der jährlichen Abfragen bei den Hochschulen Zahlen f€ur
mehrere Berichtsjahre vorliegen, sollen diese k€unftig in Form von Zeitreihen und
gegebenenfalls eines Benchmarking aufgearbeitet werden. Daf€ur bedarf es der
weiteren Harmonisierung der erhobenen Daten einschließlich der Definition von
Zielzahlen und entsprechender Datenerhebungen der außeruniversitären For-
schungsorganisationen.
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4.3 Zielquoten ohne Sanktion und Verlust von Reputation

Neben der DFG, und durch deren Förderhandeln indirekt auch die Hochschulen,
waren die vier außeruniversitären Forschungsorganisationen (FhG, HGF, MPG,
WGL) seit 2005 in den Pakt f€ur Forschung und Innovation (PFI) zwischen Bund
und Ländern einbezogen. Das €ubergeordnete Ziel des inzwischen bis 2020 ver-
längerten Pakts besteht darin, „den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig
zu stärken und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern“
(Pakt Monitoring-Bericht 2015, S. 5).

Als Pakt-Organisationen werden (neben der DFG) die vier außeruniversitären
forschungsorganisationen (FhG, HGF, MPG, WGL) institutionell gefördert. Das
heißt, sie erhalten im Rahmen von Zielvereinbarungen mit den Zuwendungsgebern
(Bund und Länder), vertreten durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
(GWK), kontinuierliche Etatsteigerungen und sind im Gegenzug aufgefordert, „Ge-
samtkonzepte zur umfassenden Nutzung des wissenschaftlichen Potenzials von
Frauen zu etablieren“ (Pakt Monitoring-Bericht 2014, S. 48). Dabei ist es die
Aufgabe der GWK, die Forschungsorganisationen „im Rahmen der institutionellen
Forschungsförderung entsprechend den in den Gleichstellungsgesetzen des Bundes
und der Länder zum Ausdruck kommenden Grundsätzen zu fördern und auf die
Beseitigung bestehender sowie die Verhinderung k€unftiger Diskriminierungen
wegen des Geschlechts hinzuwirken“ (Ausf€uhrungsvereinbarung Gleichstellung,
AV-Glei, § 1). Erst nachdem keine nennenswerten Erhöhungen der Frauenanteile
bei den vier außeruniversitären Forschungsorganisationen erkennbar waren und sie
der jährlich seit Beginn der Pakt-Laufzeit (2005) von der GWK erneuerten Forde-
rung, dem Vorbild der DFG zu folgen und „Zielquoten“ f€ur die Erhöhung der
Frauenanteile zu implementieren, nicht nachkamen, erfolgte die Aufforderung dazu
qua GWK-Beschluss im November 2011 (gest€utzt auf AV-Glei). Aufgrund von
Intransparenz und daher weiteren „Nachjustierungen bez€uglich Transparenz der
Ableitung der Zielquoten“ erklärte die GWK schließlich: „Mit den Kaskadenmodel-
len der Forschungsorganisationen ist die Forderung nach selbstgesetzten Zielquoten
erf€ullt“ (GWK 2014b, S. 15).

Im Ergebnis dieses langjährigen Prozesses der Aushandlung von Zielgrößen f€ur
die Erhöhung der Frauenanteile lässt sich als wichtigster gleichstellungspolitischer
Effekt des Paktes f€ur Forschung und Innovation festhalten, dass das Kaskaden-
Modell durchgesetzt wurde. Allerdings lediglich als Richtschnur. Sie soll der staat-
lichen Wissenschaftspolitik anhand möglichst einheitlicher Kennzahlen Informatio-
nen €uber die Leistungen im Sinne der effizienten Erhöhung der Frauenanteile bei den
institutionell geförderten außeruniversitären Forschungsorganisationen, der DFG
und den Hochschulen €ubermitteln.

Wie erwähnt (vgl. 2.) ist bei dem Kaskaden-Modell der Frauenanteil in einer
Karrierestufe (z. B. Promotion) die Richtschnur f€ur die Erhöhung des Frauenanteils
in der jeweils nächsten Stufe (z. B. Professur). Damit kn€upft es direkt an die
strukturellen Defizite der geschlechtsspezifischen Segregation an und ist schon
von daher als Richtschnur f€ur die Erhöhung der Frauenanteile höchst umstritten
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(vgl. z. B. Kahlert 2013). Zudem ist die Definition von Zielquoten kein adäquates
Mittel, weil es an der konsequenten Nachpr€ufung der Zielerreichung mangelt. Der
Wissenschaftsrat hatte das Kaskaden-Modell wiederholt zur Anwendung empfohlen
(vgl. WR 1998, 2007, 2012) und es war auch in den 2008 verabschiedeten
DFG-Standards vorgesehen. Dort heißt es auch: „Falls das Verhältnis von Männern
und Frauen auf einer Karrierestufe signifikant von dem der jeweils darunterliegen-
Stufe abweicht, werden die Mitgliedseinrichtungen der DFG festlegen und publi-
zieren, um welchen Anteil dieser Abstand innerhalb von f€unf Jahren verringert
werden soll“ (DFG 2008). Die Nachpr€ufung der Abstandsverringerung wurde sei-
tens der DFG als auch von der GWK bis 2017 ausgesetzt.

Das Jahr 2017 markiert somit ein um weitere Jahre verlängertes Moratorium f€ur
eine Richtschnur-Politik qua Kaskaden-Modell, die weder Reputationsverlust noch
Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtbeachtung selbst gesetzter Ziele vorsieht. Die
Ursachen f€ur dieses fehlende Commitment und die daraus resultierende geringe
gleichstellungspolitische Dynamik sind vielfältig. Anhaltspunkte f€ur die Erklärung
und Perspektiven der neuen Wissenschaftspolitik der Gleichstellung in Deutschland
werden im Fazit organisationstheoretisch diskutiert.

5 Fazit

Ein Anhaltspunkt f€ur die Erklärung der Defizite ergibt sich aus der bisherigen
Handhabung von Kennzahlen als flexible Zielvorgaben. In rechtlicher Hinsicht sind
flexible Zielzahlen zulässig. Perspektivisch könnte eine aktive gleichstellungsorien-
tierte Wissenschaftspolitik des Bundes hier anschließen. Sie m€usste – nach der
europäischen Rechtsprechung – dann aber auch „‚wirksame und abschreckende‘
Sanktionen“ f€ur den Fall vorsehen, dass Ziele nicht erreicht oder keine ausreichen-
den Anstrengungen zu ihrer Erreichung unternommen werden (Baer 2009, S. 43).
Sanktionen mit finanziellen (haushaltsrechtlichen) Konsequenzen waren im Rahmen
der gemeinsamen Wissenschafts- und Forschungsförderung von Bund und Ländern
bislang nicht auf der Agenda, trotz eines mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG 2006) erweiterten rechtlichen Rahmens infolge der Umsetzung der
vom Europäischen Rat (2000 und 2004) verabschiedeten Gleichstellungs- bzw.
Antidiskriminierungsrichtlinien. Die EU-Richtlinien zielen im Kern auf die „Ge-
währleistung der vollen Gleichstellung in der Praxis“ (Baer 2009, S. 17). Das heißt,
die Gleichstellungs- bzw. Antidiskriminierungsrichtlinien verpflichten erstens auf
die Beseitigung jeder Diskriminierung, auch hinsichtlich diverser struktureller
Ungleichheiten („Diversity“, neben dem Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung,
Religion etc.) und sehen zweitens Sanktionen bei Verstößen gegen das Gleich-
behandlungsgebot explizit vor. Der staatliche Handlungsauftrag in dem Bereich
von Forschung und Wissenschaft ist dann „insbesondere“ ein Handlungsauftrag
zum Abbau von Vorurteilen („bias“) und von strukturellen H€urden („barriers“), die
der Realisierung von Chancengleichheit in der Wissenschaft bislang entgegenstehen
(Baer 2009, S. 11).
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Genau hier setzt der Standard der Kompetenz zur vorurteilsfreien Beurteilung
und Bewertung der „forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG
an. Problematisch hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung des Kompetenz-
Standards ist, dass die Norm der Chancengleichheit in wissenschaftlichen Organi-
sationen bislang generell an Grenzen stößt, weil die Chancengleichheits-Norm in der
Regel als eine außerwissenschaftliche, gesellschaftliche Relevanzerwartung wahr-
genommen wird. Anzunehmen, dass die von Akteuren bzw. Organisationen genann-
ten rationalen, programmatischen Ziele auch die tatsächlich angestrebten sind, und
Grenzen von Gleichstellungspolitik mit Rationalitäts- oder Implementationsdefizi-
ten bzw. einer Zweck-Mittel-Inadäquanz zu erklären, greift daher zu kurz (M€uller
2010, S. 47).

Auf der Grundlage eines neo-institutionalistischen Erklärungsmodells ist viel-
mehr von einer Entkoppelung zwischen der Formalstruktur (Erwartungen aus der
Organisationsumwelt) und der Aktivitätsstruktur von Organisationen (interne for-
male und informelle Regeln und Routinen) auszugehen (M€uller 2010; Meyer und
Rowan 1977; Meyer and Scott 1992; Kr€ucken 2008). Mit der Entkoppelung von
Aktivitäts- und Formalstruktur werden Situationen erklärbar, in denen Organisatio-
nen einen normativen Wandel durchaus unterst€utzen können, ohne die organisati-
onsinternen Regeln und Routinen (Aktivitätsstruktur) tatsächlich verändern zu
m€ussen. Ein nicht-normatives Handeln ist f€ur Organisationen sogar typisch. Ent-
scheidender sind die kognitive Wahrnehmung bzw. Beobachtung anderer Organisa-
tionen und deren Handeln, die f€ur die eigene Organisation als relevant eingeschätzt
werden. Die Beobachtung von Veränderungen in der Organisationsumwelt erzeugt
Unsicherheit und Legitimationsdruck, zum Beispiel wenn die forschungspolitische
Erwartung besteht, den Standort Deutschland international wettbewerbsfähig zu
machen und dabei nicht nur auf die (männliche) Hälfte des Talentpools zur€uckge-
griffen werden soll. Organisationen in sich verändernden Umwelten versuchen dann
Ressourcen zu ihrem eigenen Überleben zu mobilisieren und bauen gesellschaftlich
legitimierte „rationale“ Elemente in ihre Formalstruktur ein. Diese strukturelle
Konformität mit äußeren Erwartungen wird belohnt, wenn argumentiert werden
kann, dass die organisationsinternen Regeln und Routinen den Standards entspre-
chen, den professionelle Vereinigungen erwarten (M€uller 2010). So etwa bei der
ministeriellen Förderung der W2/W3-Professuren aus dem Professorinnen-Pro-
gramm, wenn das von dem kollegialen Expertengremium f€ur gut befundene Gleich-
stellungskonzept signalisiert, dass die in Aussicht gestellten Gleichstellungsmaßnah-
men organisationsintern tatsächlich integriert werden, vielleicht weil eine
Hochschule darauf verweisen kann, f€ur die Überpr€ufung der Wirksamkeit der Maß-
nahmen €uber ein „rationales“ Controlling, Qualitätsmanagement etc. zu verf€ugen.
Damit hätte sie im Kontext von Managerialism und New Public Management
zumindest erfolgversprechende organisationsinterne Voraussetzungen (Aktivitäts-
struktur), um im Rahmen von Quasi-Markt-Regulierungen im Wettbewerb um Geld
f€ur Professuren, Drittmittel etc. zu bestehen.

Entgegen dieser idealtypischen Vorstellung von Organisationsverhalten in Zeiten
des New Public Management zeigte sich eine entkoppelte Aktivitäts- und Formal-
struktur bei den vier außeruniversitären Pakt-Organisationen deutlich. Sie legten ein
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enormes Beharrungsvermögen gegen€uber dem normativen Druck an den Tag, dem
Vorbild der anderen Pakt-Organisation (DFG) zu folgen und die in Selbstverpflich-
tungen versprochenen organisationsspezifischen Zielquoten ohne zusätzlichen poli-
tischen Druck (dem Beschluss der GWK 2011) vorzulegen. Eine so erzwungene
strukturelle Konformität (Formalstruktur) lässt ein verändertes Organisationshan-
deln (Aktivitätsstruktur) nicht erwarten, z. B. die flexiblen Zielzahlen tatsächlich
erreichen zu wollen.

Zudem trafen in der Akteurs-Konstellation Bund-Länder-Wissenschaftsorganisa-
tionen sehr unterschiedliche Gestaltungsintentionen aufeinander. Aus einer Gover-
nance-Perspektive lassen sich Gestaltungsintentionen im Regelfall nicht erfolgreich
realisieren. Der Regelfall ist „Transintentionalität“: ein mehr oder weniger weitrei-
chendes Scheitern von Gestaltungsintentionen an der Widerständigkeit anderen
Gestaltungshandelns (Schimank 2015). In der Trias Bund-Länder-Wissenschaftsor-
ganisationen scheiterte ein gemeinsames gleichstellungspolitisches Gestaltungshan-
deln, insofern sich die Gestaltungsintentionen gegenseitig aushebelten, weil die
Bezugskontexte und Handlungsrahmen der beteiligten Akteure weit auseinander
liegen. Versteht man jedes beobachtete Handeln als eine Antwort auf etwas (Respon-
sivität), dann kann sich der „Bezugskontext deutlich von der normativen, funktio-
nalen oder regulativen Handlungsrahmung unterscheiden und muss nicht mit dieser
zusammenfallen“ (Torka 2015, S. 20). Während die politischen Akteure gleichstel-
lungspolitische Leistungen durch quasi-wettbewerbliche Mechanismen steigern und
in Kennzahlen €uberf€uhren wollten und sich die vier außeruniversitären Forschungs-
organisationen2 seit 2005 permanent weigerten, in einen Wettbewerb um mehr
„weibliches“ Forschungspotenzial und Frauen in ihren F€uhrungspositionen einzu-
treten, waren die Gestaltungsintentionen der DFG anders strukturiert.

Mit ihrem Beschluss der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards griff
die DFG den internationalen Diskurs um eine gender-inklusive Exzellenz auf und
brachte damit ein absolutes Novum in die deutsche Trias der Akteure aus Bund-
Ländern-Wissenschaftsorganisationen. Das Novum impliziert die Erkenntnis, dass
Wissenschaft auch nach Geschlecht selektiert und steht den bisherigen Auffassungen
grundlegend entgegen, die sowohl in der Wissenschaftsforschung als auch in der
Wissenschaftspolitik weit verbreitet ist: Chancengleichheit und die Verfolgung
gleichstellungspolitischer Ziele stelle eine rein außerwissenschaftliche Relevanzer-
wartung dar. Mit der Erkenntnis, dass dem nicht so ist, könnten die deutschen
Wissenschafts- und Forschungsorganisationen ihrem bis dato gravierenden Defizit,

2Nicht zuletzt aufgrund ihrer gesicherten Ressourcenausstattung als institutionell geförderte Pakt-
Organisationen, die ihnen auch im internationalen Kontext eine einzigartige Position sichert. Kein
Wissenschaftssystem westlicher Prägung hat einen so ausgeformten außeruniversitären und öffent-
lich geförderten Sektor wie Deutschland und ein im Ländervergleich so geringes Stellenkontingent
an Professuren an den Hochschulen, auf die auch die Unabhängigkeit in Forschung und Lehre im
Prinzip begrenzt ist. Im Habilitationsmodell akademischer Karrieren Deutschlands sind lediglich
circa 12% aller Stellen der selbstständigen Forschung und Lehre gewidmet (vgl. Kreckel und
Zimmermann 2014). Zu den geschlechterspezifischen Ungleichheiten, die sich auf die Personal-
strukturen zur€uckf€uhren lassen vgl. Metz-Göckel et al. 2014.
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ihrem „kognitiven Widerstand“ (WR 2007a, S. 39), entgegenwirken und internatio-
nalen Standards näherkommen.

Eine der entscheidenden Zukunftsfragen ist daher, inwieweit die Gestaltungs-
intentionen der DFG €uber ihre Dauerbeobachtung der Hochschulen via Kennzahlen
hinausgehend wirksam werden. Am meisten umkämpft wird die Implementation des
f€ur Wissenschafts-und Forschungsorganisationen zentralen Standards der Kompe-
tenz der vorurteilsfreien Begutachtung von Personen, wissenschaftlichen Leistungen
und Fairness im peer review sein. Die Modernität des Kompetenz-Standards in die
organisationsinternen Routinen der Wissenschafts- und Forschungsorganisationen
zu €ubersetzen muss von den Organisationen und ihrem F€uhrungspersonal geleistet
werden, die das Problem entkoppelter Aktivitäts- und Formalstrukturen im Kampf
um die Durchsetzung ihrer jeweils eigenen Interessen zu lösen haben. Ent-
Dynamisierung, Minimal-Konsense und erneutes Scheitern sind vorprogrammiert.
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